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Mit „Gasthören an der JGU“ ist die Teilnah-
me an einzelnen Veranstaltungen des regu-
lären Lehrbetriebs der Universität gemeint, 
die im allgemeinen Vorlesungsverzeichnis 
der JGU mit einer Vorlesungsnummer auf-
geführt werden.

Gasthören dient der allgemeinen Fort- und 
Weiterbildung auf einzelnen Wissensgebie-
ten, ohne dass eine formale Qualifizierung 
(Studienabschluss, Zertifikat, Leistungs-
nachweis etc.) angestrebt wird. Sie ist in 
der jeweils gültigen Einschreibeordnung 
der JGU (§ 23) geregelt.

Die organisatorische Abwicklung und Ver-
waltung liegt in der Verantwortung des 
Zentrums für wissenschaftliche Weiterbil-
dung (ZWW). Alle Personen, die Lehrver-
anstaltungen der JGU besuchen möchten 
und keine hier ordentlich immatrikulier-
ten Studierenden sind, müssen sich beim 
ZWW als Gasthörende registrieren. 

 � Gasthören ist altersunabhängig und 
eine Hochschulzugangsberechtigung 
(HZB), wie z. B. Abitur, ist nicht notwen-
dig.

 � Gasthörende wählen frei aus dem On-
line-Vorlesungsverzeichnis der JGU aus, 
für welche reguläre(n) Lehrveranstal-
tung(en) sie sich registrieren möchten.

 � Die Anmeldung erfolgt für einzelne 
Veranstaltungen, nicht für Studien-
gänge oder ein Studienfach. 

 � Gasthören in Vorlesungen ist i. d. R. 
immer möglich. Bei anderen Veranstal-
tungsarten werden Gasthörende nach 
Maßgabe freier Plätze und Zustimmung 
registriert.

 � Gasthören ist gebührenpflichtig und je-
des Semester neu zu beantragen.

 � Die Gebühren werden mit der Beantra-
gung und der Registrierung fällig. Ein 
Zulassungsbescheid wird nicht erstellt. 
Über die erfolgte Registrierung werden 
Sie per E-Mail informiert. 

 � Nach der Registrierung besteht Zugang 
zum persönlichen JGU-Account, mit dem 
Sie Ihren Bibliotheksausweis freischal-
ten können.

 � Studiennachweise oder Leistungspunk-
te im Sinne von Prüfungs- und Studien-
ordnungen können nicht erworben wer-
den; eine Zulassung zu Prüfungen oder 
Prüfungsleistungen ist unzulässig. 

 � Gasthörende erhalten kein Semesterti-
cket, das zur Nutzung von Bus und Bahn 
berechtigt und haben nicht den sozial-
versicherungstechnischen Status imma-
trikulierter Studierender. 

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise 
auf dem Antragsformular, das zum Down-
load unter: 
www.zww.uni-mainz.de/gasthoeren/ 
zur Verfügung steht.

Gasthören an der JGU
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Auswahl der Lehrveranstaltungen

Gasthörende können grundsätzlich an  
allen Lehrveranstaltungen der JGU teilneh-
men, sofern sie für die Lehrveranstaltung 
das Gasthören beantragt und die entspre-
chenden Gebühren entrichtet haben.

Ein Besuch von Veranstaltungen der  
Human- und Zahnmedizin ist für Gasthö-
rende generell nicht möglich.

Als Richtwert im Gasthörendenstudium 
gilt eine Belegungshöchstgrenze von 10 
Lehrveranstaltungen pro Semester.

Eine Teilnahme an den universitätsüber-
greifenden Angeboten des RMU-Studiums 
ist derzeit noch nicht möglich.

Vorlesungsverzeichnis

Das Vorlesungsverzeichnis der JGU er-
scheint ausschließlich online, und zwar ein-
gebettet in das Studien-Informations-Netz 
„JOGU- StINe“.

Unter https://jogustine.uni-mainz.de fin-
den Sie im öffentlichen Bereich, d. h. ohne 
Anmeldung, über den Menüpunkt „Vor-
lesungen“  die Vorlesungsverzeichnisse der 
jeweiligen Semester.

Eine Anleitung zur gezielten Veranstal-
tungssuche ist im Downloadbereich unter 
www.zww.uni-mainz.de/gasthoeren/
verfügbar.

Die Darstellung der Lehrveranstaltungen 
im Vorlesungsverzeichnis verantworten die 
jeweiligen Fachbereiche. Für die Richtigkeit 
der Angaben übernimmt das ZWW keine 
Gewähr. Über Änderungen bzw. den Aus-
fall von Veranstaltungen informieren 
die Lehrenden und zuständigen Studien-
büros online über den persönlichen JGU-
Account, den Gasthörende mit ihrer Regis-
trierung erhalten.

Beratung zum Lehrveranstaltungsan-
gebot

Eine fachspezifische, inhaltliche Beratung  
wird von der Studienfachberatung der je-
weiligen Studienfächer angeboten. Hier 
finden Sie die Kontaktdaten im Überblick:
https://www.studium.uni-mainz.de/ 
studienfachberatung

Lehrveranstaltungen

https://jogustine.uni-mainz.de
http://www.zww.uni-mainz.de/gasthoeren
https://www.studium.uni-mainz.de/studienfachberatung
https://www.studium.uni-mainz.de/studienfachberatung
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Informationen zu den Fachbereichen fin-
den Sie unter: fachbereiche.uni-mainz.de.

Zu den untergeordneten Einrichtungen 
und Instituten gelangen Sie über die Fach-
bereichsseiten.

Fachbereich 01
Katholische und Evangelische Theologie

Fachbereich 02
Sozialwissenschaften, Medien und Sport

Fachbereich 03
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

Fachbereich 04
Universitätsmedizin

Eine Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
der Human- und Zahnmedizin ist für 
Gasthörende nicht möglich.

Fachbereich 05
Philosophie und Philologie

Fachbereich 06
Translations-, Sprach- und Kulturwissen-
schaft (Campus Germersheim!)

Fachbereich 07
Geschichts- und Kulturwissenschaften

Fachbereich 08
Physik, Mathematik und Informatik

Fachbereich 09
Pharmazie, Geographie und Geowissen-
schaften

Fachbereich 10
Biologie

Hochschule für Musik

Kunsthochschule Mainz

Übersicht Fachbereiche

https://fachbereiche.uni-mainz.de/
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Um an den Lehrveranstaltungen der Fach-
bereiche teilnehmen zu können, muss das 
Gasthören schriftlich beantragt werden.

Schritt 1: 

Der entsprechende Antrag steht zum 
Download unter: 
www.zww.uni-mainz.de/gasthoeren/ 
zur Verfügung. Er muss ausgefüllt und 
unterschrieben, gerne auch als Foto 
oder Scan, beim ZWW eingereicht wer-
den.

Die Möglichkeit einer Online-Regis-
trierung besteht zum jetzigen Zeit-
punkt leider noch nicht.

Auf dem Antragsformular sind alle Ver-
anstaltungen, die Sie besuchen möch-
ten, mit den entsprechenden Daten aus 
dem Vorlesungsverzeichnis (Nummer, 
Veranstaltungsart, -name, Tag/Uhrzeit, 
Name und ggf. Zustimmung der/des 
Dozierenden) einzutragen.

Zustimmungspflichtige Veranstaltun-
gen

Vorlesungen ohne Übungsteil können 
in der Regel ohne Zustimmung bean-
tragt werden.

Bei Vorlesungen mit Übungsteil, Se-
minaren, Übungen usw., muss der 
Besuch der gewünschten Lehrveran-
staltung von der Lehrkraft schriftlich 
genehmigt werden.

Die Zustimmung kann auch per E-Mail 
erfolgen. Die dienstlichen E-Mail-Adres-
sen der Lehrkräfte sind dem Personen- 
und Einrichtungsverzeichnis 
(personen.uni-mainz.de/public/search) 
zu entnehmen. Es genügt die Weiter-
leitung der Zustimmung an das ZWW 
(Postfach: gasthoeren@zww.uni-mainz.
de).

Die Teilnahme an Lehrveranstaltun-
gen, die einer kapazitätsrechtlichen 
Beschränkung unterliegen, bedarf zu-
sätzlich zuvor der Zustimmung des De-
kanats bzw. in dessen Vertretung des 
zuständigen Studienbüros des betref-
fenden Fachbereichs.

Bei zulassungsbeschränkten Lehrver-
anstaltungen kann die Zusage für die 
Teilnahme unter Umständen erst nach 
der Restplatzvergabe für die regulär 
Studierenden, d. h. nach der zweiten 
Vorlesungswoche, erfolgen.

Beantragung und Zulassung

https://personen.uni-mainz.de/public/search
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Ob eine Veranstaltung einer kapazitäts-
rechtlichen Beschränkung unterliegt, 
geht aus den „Veranstaltungsdetails“ 
unter der einzelnen Veranstaltungs-
nummer im Vorlesungsverzeichnis her-
vor.

Bitte beachten Sie die gesonderten 
Teilnahmevoraussetzungen und An-
meldefristen bei der Teilnahme an den 
Sprachkursen des Internationalen 
Studien und Sprachenkolleg (ISSK).

Über die Möglichkeit des Gasthörens an 
den Sprachkursen des ISSK entscheidet 
das dortige Studienbüro (https://www.
issk.uni-mainz.de/fremdsprachen/kon-
takt/). Es gelten gesonderte Teilnah-
mevoraussetzungen und Anmelde-
fristen.

Eine Registrierung zum Gasthören ist 
nur nach Vorlage der schriftlichen Zu-
stimmung des ISSK möglich und muss 
dem Antrag beigefügt werden.

Schritt 2: 

Nach der erstmaligen Beantragung er-
halten Sie eine E-Mail des Zentrums für 
Datenverarbeitung (ZDV) mit Hinweisen 
zur Freischaltung Ihres Accounts.

Waren Sie bereits im vorhergehenden 
Semester als Gasthörerin oder Gast-
hörer registriert, erhalten Sie keine 
Benachrichtigung des ZDV mehr. Ihr 
Account wird wieder freigeschaltet und 
Sie können dort direkt die erfolgte(n) 
Registrierung(en) einsehen. 

Die Zulassung erfolgt durch die Re-
gistrierung in der Veranstaltung – 
nicht mit der Zahlung der Gebühr. 
Diese wird entsprechend der Storno-
regelung fällig, sobald die Registrie-
rung vorgenommen wurde. Über die 
erfolgte Registrierung erhalten Sie 
eine E-Mail durch das ZWW.
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Schritt 3: 

Nach der Abrechnung erhalten Sie den 
Gebührenbescheid mit allen Hinweisen 
zur Zahlung.

Wenn Sie das Lastschriftverfahren nut-
zen möchten, benötigen wir einmalig 
das ausgefüllte Formular zum SEPA-
Lastschriftmandat. Sie finden es unter:
www.zww.uni-mainz.de/gasthoeren/. 
Haben Sie bereits in der Vergangen-
heit das Formular eingereicht, genügt 
die Angabe der Zahlungsweise auf dem 
Antrag zum Gasthören. Das ZWW zieht 
bis auf Widerruf den Betrag zum Fällig-
keitsdatum über die angegebene Kon-
toverbindung ein. Bei dieser Zahlungs-
art wird der Gasthörendenschein direkt 
mit dem Gebührenbescheid versandt.

Bei Bezahlung per Überweisung wird 
der Gasthörendenschein nach Zah-
lungseingang versandt. 

Mit dem Gasthörendenschein erhalten 
Sie Ihre zugeordnete Matrikelnummer.

Schritt 4: 

Alle Informationen zur Teilnahme und 
zum Ablauf Ihrer Lehrveranstaltung 
entnehmen Sie bitte dem Vorlesungs-
verzeichnis und den Nachrichten in 
Ihrem Account/Account-Postfach. Er-
geben sich Änderungen des Durchfüh-
rungsformats, zeitliche Änderungen 
oder fällt eine Veranstaltung aus, so 
berechtigt dies nicht zur Rückforderung 
der Gasthörendengebühr. Selbstver-
ständlich kann eine Ersatzveranstal-
tung im selben Stundenumfang bean-
tragt werden.
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Der Anmeldeschluss für jedes Semester 
ist jeweils ca. vier Wochen vor Vorlesungs-
beginn. Für das Wintersemester ist die An-
meldefrist der 29.09.2025. In begründeten 
Ausnahmefällen ist eine Anmeldung auch 
noch nach diesem Termin möglich. Die 
im Vorlesungsverzeichnis aufgeführten 
Anmeldephasen bei den einzelnen Lehr-
veranstaltungen gelten nicht für Gast-
hörende.

Der Gasthörendenschein ist stets auf das 
aktuelle Semester und auf die beantrag-
ten Veranstaltungen beschränkt. Die Zu-
lassung erfolgt auf Grundlage der Ein-
schreibeordnung der JGU (§ 23) und muss 
für jedes Semester neu beantragt werden.

Eine Anmeldung für das Folgesemester 
ist mit Veröffentlichung des neuen Pro-
gramms „Studieren 50 Plus und Gasthören 
an der JGU“ und dem Antragsformular für 
das Gasthören, möglich. Das Programm-
heft erscheint online, immer am letzten 
Freitag der Vorlesungszeit des laufenden 
Semesters.

Sollten Sie vor Veröffentlichung des neu-
en Formulars aber bereits während des 
laufenden Semesters die schriftliche Zu-
stimmung des/der Lehrenden für eine zu-
künftige Veranstaltung einholen können, 
akzeptieren wir zur Zulassung gerne auch 
das Formular aus dem Vorsemester.

Anmeldefrist und Gültigkeit
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Wir erheben Gebühren auf Grundlage 
des entsprechenden Gebührenverzeich-
nisses des Landes Rheinland-Pfalz (ak-
tuelle Fassung des Besonderen Gebüh-
renverzeichnisses, lfd. Nr. 3.4 und 1.6.4:  
www.landesrecht.rlp.de/bsrp/document/
jlr-WWFGebVRP2014V3Anlage).

Auf Grundlage der entsprechenden Lan-
desverordnung gilt folgende Staffelung:

 � bis zu zwei Lehrveranstaltungen:  
160 Euro im Semester

 � drei bis vier Lehrveranstaltungen:  
260 Euro im Semester

 � fünf bis zehn Lehrveranstaltungen:  
360 Euro im Semester

 � Für die Ausstellung des Gasthörenden-
scheins werden jedes Semester zusätz-
lich 6 Euro erhoben.

Der Gasthörendenschein mit der Matrikel-
nummer dient als persönlicher Anmelde- 
und Registrierungsnachweis. Die Ausstel-
lung ist verpflichtend.

Bitte beachten Sie die Stornoregelung in 
unseren Teilnahmebedingungen unter:

Gebühren

www.zww.uni-mainz.de/ 
teilnahmebedingungen-gasthoeren/

Ermäßigung

Eine Ermäßigung der Gebühren im Sinne 
von sozialem Nachteilsausgleich ist im Ein-
zelfall möglich und muss für jedes Semes-
ter schriftlich nachgewiesen werden. Bitte 
sprechen Sie uns direkt an.

Studierende anderer Hochschulen zahlen 
50 % der Gebühren. 

Gasthörende erhalten bei Anmeldung im 
gleichen Semester zu Seminaren aus dem 
Programm „Studieren 50 Plus“ 10 % auf die 
dortigen Gebühren.

https://www.landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-WWFGebVRP2014V3Anlage
https://www.landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-WWFGebVRP2014V3Anlage
http://www.zww.uni-mainz.de/teilnahmebedingungen-gasthoeren/
http://www.zww.uni-mainz.de/teilnahmebedingungen-gasthoeren/
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Zur Organisation eines regulären Studiums 
wird an der JGU das Online-Webportal „JO-
GU-StINe“ als Studien-Informations-Platt-
form eingesetzt.

Mit der Registrierung durch das ZWW 
wird Gasthörenden ebenfalls ein Account 
in JOGU-StINe eingerichtet. Über diesen 
personalisierten Account erhalten Sie alle 
Details und Informationen zu der(n) be-
antragten Veranstaltung(en).

Das eigene Erstellen eines Benutzerkon-
tos und die Eigenanmeldung für Lehr-
veranstaltungen ist für Gasthörende 
nicht möglich. 

Der persönliche Account muss nach der Re-
gistrierung einmalig freigeschaltet werden:

Schritt 1: 

Das Zentrum für Datenverarbeitung 
(ZDV) sendet einen individuellen Link 
und einen Freischalt-Code per E-Mail an 
die, auf dem Antragsformular angege-
bene, private E-Mail-Adresse.

Schritt 2: 

Bei der Account-Freischaltung legen 
Sie Ihr persönliches Passwort fest. In-
formationen zu sicheren Passwörtern 
erhalten Sie hier: https://www.zdv.uni-
mainz.de/account-passwort-aendern/

Schritt 3: 

Sie erfahren den Login-Namen Ihres Ac-
counts.

Benutzername (Login-Name, „Jemand“ 
und Passwort „Kennwort“ in der Anmel-
demaske) bilden zusammen die Identi-
fikation für den Account und sind für 
das Anmelden in JOGU-StINe und den 
Lernplattformen notwendig.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, 
können Sie es mit Ihrer Matrikelnummer 
vom Gasthörendenschein auf der Seite 
https://account.uni-mainz.de/password/
init-reset zurücksetzen.

Mit der Freischaltung Ihres Uni-Accounts 
erhalten Sie eine E- Mail-Adresse in folgen-
dem Format:

benutzername@students.uni-mainz.de

Auf diese E-Mail-Adresse kann sowohl 
über das Internet (Outlook Web App) als 
auch mit Mail-Software (z. B. Outlook oder 
Thunderbird) zugegriffen werden. Bit-
te überprüfen Sie hier regelmäßig den 
Posteingang auf Informationen zu Ihren 
Veranstaltungen.

Detaillierte Informationen zum Account 
finden Sie auf: https://www.zdv.uni-mainz.
de/account/

Universitäts-Account

https://www.zdv.uni-mainz.de/account-passwort-aendern/
https://www.zdv.uni-mainz.de/account-passwort-aendern/
https://account.uni-mainz.de/password/init-reset
https://account.uni-mainz.de/password/init-reset
https://www.zdv.uni-mainz.de/account/
https://www.zdv.uni-mainz.de/account/
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Gasthörende können mit ihrem Universi-
täs-Account auch das WLAN auf dem 
Campus nutzen.

Informationen erhalten Sie unter www.zdv.
uni-mainz.de/internet-und-netzzugang.

Eine Anleitung finden Sie im Downloadbe-
reich auf https://www.zww.uni-mainz.de/
weiterbildungsangebote-im-ueberblick/
gasthoeren/

Account- und Zugangsdaten werden nur 
einmalig vergeben und bleiben auch 
nach Ablauf des beantragten Semesters 
erhalten. Bitte heben Sie Benutzerna-
men und Passwort für eventuelle Bele-
gungen in zukünftigen Semestern gut 
auf.

Accountverlängerung

Bereits bestehende Accounts für Gast-
hörende werden automatisch verlängert, 
wenn dem ZWW ein Gasthörendenantrag 
für das folgende Semester vorliegt. Bitte 
ignorieren Sie in diesem Fall einfach den 
Hinweis des ZDV, dass Ihr JGU-Account ge-
löscht wird.

JGU-App

Für Studierende, Mitarbeitende und Gäste 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
gibt es die kostenlose JGU-App.

Die App bietet eine Reihe nützlicher Infor-
mationen und einen schnellen Zugriff auf 
wichtige Services, z. B. Semesterstunden-
plan, Campusplan mit Gebäuden, Menü-
pläne der Mensen, Links zu Bibliotheken 
und einen Veranstaltungskalender.

Informationen unter: https://www.zdv.uni-
mainz.de/jgu-app/

JGU-Ausweise-App

Die offizielle App JGU-Ausweise ermöglicht 
Gasthörenden die Nutzung ihres virtuellen 
Bibliotheksausweises.

Weitere Ausweise sind nur für Studierende 
und Mitarbeitende nutzbar.

Informationen unter: https://www.zdv.uni-
mainz.de/jgu-ausweise-app/

https://www.zdv.uni-mainz.de/internet-und-netzzugang
https://www.zdv.uni-mainz.de/internet-und-netzzugang
https://www.zww.uni-mainz.de/weiterbildungsangebote-im-ueberblick/gasthoeren/
https://www.zww.uni-mainz.de/weiterbildungsangebote-im-ueberblick/gasthoeren/
https://www.zww.uni-mainz.de/weiterbildungsangebote-im-ueberblick/gasthoeren/
https://www.zdv.uni-mainz.de/jgu-app/ 
https://www.zdv.uni-mainz.de/jgu-app/ 
https://www.zdv.uni-mainz.de/jgu-ausweise-app/
https://www.zdv.uni-mainz.de/jgu-ausweise-app/
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Hinweise zu digitalen Anteilen 
der Lehrveranstaltungen 

Im Hinblick auf die digitalen Anteile einer 
Lehrveranstaltung und/oder die mögliche 
Umstellung auf eine Online-Durchführung 
beachten Sie bitte:

„Online studierbar“ bedeutet, dass es den 
Studierenden möglich ist, die in der Lehr-
veranstaltung zu vermittelnden Kenntnisse 
digital zu erarbeiten.

Diese Kennzeichnung sagt aber nichts da-
rüber aus, wie die dozierende Person das 
Lehrangebot gestaltet, d. h. wann und in 
welcher Form Lehrinhalte „online“ zur Ver-
fügung gestellt werden.

Vorausgesetzt wird, dass sich Gasthören-
de selbstständig mit den technischen An-
forderungen und Abläufen zur Teilnahme 
an Lehrveranstaltungen vertraut machen. 
Selbstverständlich steht aber auch Gast-
hörenden für technische Fragen die Hot-
line des ZDV (hotline@zdv.uni-mainz.de/  
Tel. +49 6131 39 26316) zur Verfügung.

Bitte nutzen Sie zum Einstieg die Seiten 
des Zentrums für Datenverarbeitung 
(ZDV) „Erste Schritte für Studierende“ 
www.zdv.uni-mainz.de/erste-schritte-fuer-
studierende/.

Hier finden Sie eine übersichtliche Erläute-
rung der genutzten Systeme.

Zentrales Lernmanagementsystem an der 
JGU ist die E-Learning-Plattform Moodle. 
Jede Lehrveranstaltung wird als eigener 
Moodlekurs abgebildet. Gasthörende fin-
den also die beantragte Veranstaltung als 
„Kurs“ mit allen weiteren Infos auf https://
moodle.uni-mainz.de. Der Zugang erfolgt 
mit den gleichen Anmeldedaten wie für 
JOGU-StINe.

Erste Informationen zu Moodle finden Sie 
auf der ZDV-Seite „E-Learning“: https:// 
digitale-lehre.uni-mainz.de/tools/moodle/ 
und in Weiterleitung auf dem Portal „Digi-
tale Lehre“ https://digitale-lehre.uni-mainz.
de/tools/moodle/.

In Ihrem Moodle-Account finden Sie unter 
„Offene Angebote“ eine Einführung zum di-
gitalen Studieren.

Alle Informationen zu den einzelnen 
Veranstaltungen entnehmen Sie bitte 
den Nachrichten in Ihrem zugeordneten 
Mail-Postfach.

Wir haben unsererseits nicht die Möglich-
keit, die hinterlegten Einzelheiten zu Ihren 
Lehrveranstaltungen einzusehen. Bei in-
haltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an 
das für die beantragte Lehrveranstaltung 
zuständige Studienbüro.

http://www.zdv.uni-mainz.de/erste-schritte-fuer-studierende/
http://www.zdv.uni-mainz.de/erste-schritte-fuer-studierende/
https://moodle.uni-mainz.de
https://moodle.uni-mainz.de
https://digitale-lehre.uni-mainz.de/tools/moodle/
https://digitale-lehre.uni-mainz.de/tools/moodle/
https://digitale-lehre.uni-mainz.de/tools/moodle/
https://digitale-lehre.uni-mainz.de/tools/moodle/
https://www.studium.uni-mainz.de/studienfachberatung/
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Teilnahmebedingungen (Stand Juli 2025)

Registrierung als Gasthörerin oder 
Gasthörer / Zulassung

Gasthörende können grundsätzlich an al-
len Lehrveranstaltungen der Universität 
teilnehmen, sofern Sie die entsprechenden 
Gebühren entrichtet haben. Eine Teilnah-
me an Lehrveranstaltungen der Human- 
und Zahnmedizin ist für Gasthörende nicht 
möglich .

Die Zulassung erfolgt jeweils für ein Semes-
ter auf der Grundlage der Einschreibeord-
nung der JGU (§ 23, Abs. 1–6). Eine formale 
Qualifikation wie beispielsweise das Abitur 
ist für die Zulassung nicht erforderlich.

Als Gasthörende können Sie gemäß § 23 
der Einschreibeordnung der JGU keine stu-
dienrelevanten Leistungs- oder Prüfungs-
nachweise an der Universität erwerben.

Um sich als Gasthörerin oder Gasthörer zu 
registrieren, müssen Sie einen schriftlichen 
Antrag einreichen.

Gasthörendengebühr und  
Gasthörendenschein

Die Höhe der Gebühr für das Gasthören 
ist in der Landesverordnung über die Ge-
bühren in den Bereichen Wissenschaft, 
Weiterbildung und Forschung (Besonderes 
Gebührenverzeichnis, lfd. Nr. 3.4 und 1.6.4) 
mit den aktuell gültigen Änderungen fest-

gelegt. Die Gebühr wird mit der Registrie-
rung fällig. Der Gasthörendenschein wird 
erst nach Zahlungseingang ausgestellt. 
Ermäßigungen werden gemäß den pro-
grammspezifischen Bedingungen gewährt. 
Sie können nach Erhalt des Gebührenbe-
scheids überweisen oder das Lastschrift-
verfahren nutzen. Bitte schicken oder fa-
xen Sie uns dazu einmalig das Formular zur 
Einzugsermächtigung zu. Eventuelle Rück-
belastungs- oder Stornogebühren gehen 
zu Ihren Lasten. Um eine Zusendung des 
Gasthörendenscheins vor Vorlesungsbe-
ginn zu ermöglichen, muss der Antrag bis 
zu dem auf dem Formular angegebenen 
Anmeldeschluss beim ZWW vorliegen und 
die Veranstaltung darf nicht kapazitätsbe-
schränkt sein.

Stornierung

Die Stornierung muss schriftlich erfolgen 
(Brief, Fax, E-Mail). Bei Stornierung bis zum 
Anmelde schluss wird nur für bereits abge-
rechnete Anträge gemäß Landesgebühren-
ordnung lfd. Nr. 1.6.6 eine Gebühr in der 
Höhe von 30 € erhoben. Bereits versendete 
Gasthörendenscheine verlieren in diesem 
Fall ihre Gültigkeit und sind zu vernichten.

Bei Stornierung nach dem Anmeldeschluss 
ist die Gasthörendengebühr in voller Höhe 
zu zahlen.
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Änderungen gegenüber der Ankündi-
gung, Ausfall von Veranstaltungen

Es besteht kein Anspruch auf den Besuch 
der gewünschten Lehrveranstaltung(en). 
Ergeben sich kurzfristig zeitliche Änderun-
gen oder fällt eine Veranstaltung aus, so 
berechtigt dies nicht zur Rückforderung 
der Gasthörendengebühr. Selbstverständ-
lich kann eine Ersatzveranstaltung im sel-
ben Stundenumfang besucht werden, so-
fern die Bedingungen für eine Zulassung 
erfüllt sind.

Für die Richtigkeit der Angaben zu den Ver-
anstaltungen können wir leider keine Ge-
währ übernehmen. Nach der Registrierung 
sind Informationen zu eventuellen Ände-
rungen über die Benachrichtigungsfunk-
tion Ihres Universitäts- oder studentischen 
E-Mail-Accounts, bzw. der eingesetzten E-
Learning Plattform, ersichtlich.

Haftung

Für Schäden materieller, immaterieller 
oder ideeller Art ist eine Haftung der JGU 
sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungs-
gehilfen ausgeschlossen. Dies gilt nicht im 
Falle einer Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit oder sofern der 
Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich 
durch die JGU oder ihre Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen verursacht wurde.

Datenschutz/Datenspeicherung – Hin-
weis nach Art. 13 DSGVO

Die Speicherung und Verarbeitung der 
Teilnehmendendaten erfolgt unter Be-
achtung der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO). Die Teilnehmendendaten 
werden in Form von Namen, Adresse des 
Wohn- bzw. Arbeitgebersitzes, Kommuni-
kationsdaten und gegebenenfalls Bankver-
bindung elektronisch gespeichert und im 
Rahmen der Zweckbestimmung des zum 
Teilnehmenden bestehenden  Vertrags-
verhältnisses verarbeitet. Es wird zugesi-
chert, dass die übermittelten Daten der 
Teilnehmenden vertraulich behandelt und 
ausschließlich zu eigenen Zwecken gespei-
chert werden. Insbesondere werden diese 
Daten in keiner Weise an unberechtigte 
Dritte zu gewerblichen Zwecken übermit-
telt.

Mit Ihrer Unterschrift auf dem Antrag 
zum „Gasthören an der JGU“ erkennen 
Sie die Teilnahmebedingungen im  Gast-
hörendenstudium an.




